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bezirk als Bergfreiung im asglrechtlichen Sinn, d. h. als der 
Bereich eines engeren Lergfriedens verstanden wurde. Gbschon 
das Alter solcher Bergfreiungen im allgemeinen noch nicht fest­
stes), dürfte doch unbedenklich anzunehmen sein, daß der Berg­
friede des Rammelsberges viel weiter als ins spätere 13. Jahr­
hundert zurückreicht, worauf ja auch der Hinweis auf die schon 
vor dem gegebene „Gnade" deutet?) Nun folgt allerdings aus 
solchem Bergfrieden noch nicht ein besonderes Berggericht. Es 
bedarf daher der Untersuchung, wie es mit der ältesten Recht­
sprechung in Bergsachen überhaupt bestellt gewesen sein dürfte.

von zweierlei Gegebenheiten ist auszugehen, einmal, daß 
Rechtsstreitigkeiten des Bergbaues (Lergsachen) nur von Lerg- 
werksverständigen ausgetragen werden konnten, weiter aber 
auch davon, daß über die meist von außen zugezogenen und in 
ein Vertragsverhältnis zum Revierherrn tretenden Lerufsberg- 
leute eine Standesgerichtsbarkeit bestand?) va die Bergleute 
nicht auf dem Rammelsberg wohnen konnten, vielmehr im Tale 
sich ansiedelteiz, im Bergdorf und daneben §), kann der Gerichts­
sprengel des Berges keine Beziehung zur Standesgerichtsbarkeit 
haben. Wohl aber zu den „Bergsachen'V insofern sie vom Berge 
in einem bestimmten Umkreis herkamen. vie Rechtsprechung 
darüber konnte nur Mitgliedern der Lerggemeinde überlassen 
sein, gleichviel, wem die Gerichtsherrlichkeit Zustand. Bedenkt 
man die oben gekennzeichnete bürgerliche Entwicklung des Berg-

I)e vorvesteds man de Seal kskben vrede van dem berge vent an der 
liindore körnen vater usw. De man, 6s in dems vorste vorvestet is, äs 
»eal vrede kebken in dessen kenomden kleben f- Platzens. De gnade 
is gegeven dem Nammesksrge to orer dulpe. Bergstatuten a. 130, bei 
6. §r. h. Schaumann: vaterl. Arch. d. hist. ver. f. Niedersachsen (1841): 
Weib man, ds in der stad vervsstet is, de soal vrede kekksn in dem vorste 
unn in dsms riekte des Rammesbsrgss, dat is usw.

') Jüngere Beispiele verzeichnet mein Böhm. Bergr. I 188.
2) v. h. natürlich zugunsten des Bergbaues, nicht zugunsten -er ver- 

festeten.
') vgl. Z. K. huffmann, Über d. sächs. Berggerichtsbarkeit (1935) 2ff.
^) ün eigene Häuser der (Berufs-) Bergleute kann übrigens nur zum 

Teil gedacht werden. Auf das Wohnen im Hause eines Montanen oder 
Silvanen läßt die Urkunde v. 1290, UB. II Nr. 412, einen Schluß zu, wo­
nach die operarii mit ihren Pferden und anderen Sachen nicht ebenda 
arrestiert werden dürfen, sondern geladen werden müssen. 


